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Änderung der 

Satzung über die Erhebung der Hundesteuer in Ludwigsburg 

(Hundesteuersatzung) 

zum 01.01.2020 

Auf Grund von § 4 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) und §§ 2, 9 Abs. 3 des 

Kommunalabgabengesetzes für Baden-Württemberg (KAG), in der jeweils gültigen Fassung, hat 

der Gemeinderat der Stadt Ludwigsburg die Änderung der Hundesteuersatzung vom 15.11.2000, 

zuletzt geändert am 22.10.2009, in der Sitzung am 03.12.2019 beschlossen: 

I. § 5 Abs. 1 erhält folgende Fassung: 

Die Steuer beträgt im Kalenderjahr für 

1. a)  den ersten Hund 144 EUR 

 b)  jeden weiteren Hund 288 EUR 

2. a)  den ersten Kampfhund und/oder  

  den ersten gefährlichen Hund 864 EUR 

 b)  jeden weiteren Kampfhund und/oder  

  jeden weiteren gefährlichen Hund 1.728 EUR 

Werden neben Kampfhunden und/oder gefährlichen Hunden nach Ziffer 2 noch Hunde nach 

Ziffer 1 gehalten, so gelten diese als weitere Hunde gemäß Ziffer 1 Buchstabe b). 

II. § 8 Zwingersteuer wird ersatzlos gestrichen. 

Der Wegfall von § 8 Zwingersteuer führt zu weiteren Änderungen. 

• § 9 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 entfällt. 

• § 12 Abs. 3 entfällt. 

Der Wortlaut des § 9 Abs. 2 Satz 1 Versagung der Steuervergünstigung und des § 12 

Hundesteuermarken wird redaktionell angepasst. 



 

  Seite 2 von 2 

III. Inkrafttreten: 

Diese Änderungen treten am 01.01.2020 in Kraft. 

Ludwigsburg, 03.12.2019 

gez. 

Dr. Matthias Knecht 

Oberbürgermeister 

Hinweise zur vorstehenden Satzung 

Eine Satzung, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung 

oder aufgrund der Gemeindeordnung zustande gekommen ist, gilt ein Jahr nach der 

Bekanntmachung als von Anfang an gültig zustande gekommen. 

Dies gilt nicht, wenn 

1. die Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung oder die 

Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind; 

2. der Oberbürgermeister dem Beschluss nach § 43 GemO wegen Gesetzwidrigkeit 

widersprochen hat, oder wenn vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist die 

Rechtsaufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet hat oder die Verletzung der Verfahrens- 

oder Formvorschrift gegenüber der Stadt Ludwigsburg unter Bezeichnung des Sachverhalts, 

der die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht worden ist. 

Ist eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 2 dieses Hinweises geltend gemacht worden, so kann auch 

nach Ablauf der in Satz 1 dieses Hinweises genannten Frist jedermann diese Verletzung geltend 

machen (§ 4 Abs. 4 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg). 

Die Stadt Ludwigsburg achtet die Gleichstellung von Männern und Frauen und setzt sich für diese 

auch aktiv ein. Dennoch verwendet diese Satzung bei personenbezogenen Formulierungen 

ausschließlich die männliche Schreibform. Dies steht nicht im Widerspruch zu den Anstrengungen 

der Stadt Ludwigsburg, die Gleichstellung von Männern und Frauen zu stärken, sondern ist 

ausschließlich der besseren Lesbarkeit geschuldet.  



 

 
 
 
 

 
 

SATZUNG 
 

über die Erhebung der 
 

HUNDESTEUER 
 

in Ludwigsburg 
   
 
Der Gemeinderat der Stadt Ludwigsburg hat auf Grund von § 4 Gemeindeordnung 
Baden-Württemberg in der Fassung vom 03.10.1983 (GBl. S. 578) sowie §§ 2, 5a, 6 
und 8 Kommunalabgabengesetz Baden-Württemberg in der Fassung vom 28.05.1996 
(GBl. S. 481) am 14.11.2000 folgende Satzung beschlossen: 
 

 
§ 1 

Steuergegenstand 
 
(1) Die Stadt Ludwigsburg erhebt die Hundesteuer nach dieser Satzung. 
 
(2) Der Steuer unterliegt das Halten von Hunden durch natürliche Personen, im 

Stadtgebiet, soweit es nicht ausschließlich der Erzielung von Einnahmen dient. 
 
(3) Wird ein Hund gleichzeitig in mehreren Gemeinden gehalten, so ist die Stadt Lud-

wigsburg steuerberechtigt, wenn der Hundehalter seinen Hauptwohnsitz in Lud-
wigsburg hat. 

 
 

§ 2 
Steuerschuldner und Haftung, Steuerpflichtiger 

 
(1) Steuerschuldner und Steuerpflichtiger ist der Halter eines Hundes. 
 
(2) Halter eines Hundes ist, wer einen Hund in seinem Haushalt  oder seinem Wirt-

schaftsbetrieb für Zwecke der persönlichen Lebensführung aufgenommen hat. 
Kann der Halter eines Hundes nicht ermittelt werden, so gilt als Halter, wer den 
Hund wenigstens drei Monate lang gepflegt, untergebracht oder auf Probe oder 
zum Anlernen gehalten hat. 

 
(3) Alle in einem Haushalt gehaltenen Hunde gelten als von den Haushaltsmitgliedern 

gemeinsam gehalten. 
 

(4) Halten mehrere Personen gemeinschaftlich einen oder mehrere  Hunde, so sind 
sie Gesamtschuldner. 
 

(5) Ist der Hundehalter nicht zugleich Eigentümer des Hundes, so haftet der Eigentü-
mer neben dem Steuerschuldner als Gesamtschuldner. 
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§ 3 
Beginn und Ende der Steuerpflicht 

 
(1) Die Steuerpflicht beginnt am ersten Tag des auf den Beginn des Haltens folgen-

den Kalendermonats, frühestens mit Ablauf des Kalendermonats, in dem der 
Hund drei Monate alt wird. Beginnt die Hundehaltung bereits am ersten Tag eines 
Kalendermonats, so beginnt auch die Steuerpflicht mit diesem Zeitpunkt. 

 
(2) Die Steuerpflicht endet mit Ablauf des Kalendermonats, in dem die Hundehaltung 

beendet wird. § 11 Abs. 2 und § 12 Abs. 5 bleiben unberührt. 
 
 
 

 
 

§ 4 
 Erhebungszeitraum; Entstehung der Steuer 

 
(1) Die Steuer wird als Jahressteuer erhoben. Erhebungszeitraum ist das Kalender-

jahr. 
 
(2) Die Steuerschuld für das Kalenderjahr entsteht am 01. Januar für jeden an diesem 

Tag im Gemeindegebiet gehaltenen über drei Monate alten Hund. 
 
(3) Beginnt die Steuerpflicht im Laufe des Kalenderjahres, so entsteht die Steuer-

schuld für dieses Kalenderjahr mit dem Beginn der Steuerpflicht. 
 
 
 

 
 

§ 5 
Steuersatz 

 
(1) Die Steuer beträgt im Kalenderjahr für 

 
1. a) den ersten Hund 200,00 DM,  (100,00 Euro) 
     b) jeden weiteren Hund 400,00 DM, (200,00 Euro) 
    
2. a) den ersten Kampfhund und/oder 
         den ersten gefährlichen Hund 1.400,00 DM,   (700,00 Euro) 
     b) jeden weiteren Kampfhund und /oder 
      jeden weiteren gefährlichen Hund    2.800,00 DM, (1.400,00 Euro) 
 
3.  jeden Zwinger 400,00 DM. (200,00 Euro) 
 

Werden neben Kampfhunden und/oder gefährlichen Hunden nach Ziff. 2 noch Hunde  
nach Ziff. 1 gehalten, so gelten diese als weitere Hunde gemäß Ziff. 1 Buchstabe 
b). 

 
(2) Beginnt oder endet die Steuerpflicht im Laufe des Kalenderjahres, beträgt die 

Steuer den entsprechenden Bruchteil der Jahressteuer. 
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(3) Für Hunde, für die im Laufe eines Kalenderjahres festgestellt wird, daß die Eigen-

schaft als Kampfhund oder gefährlicher Hund im Sinne von § 6 Abs. 1 bis 4 vor-
liegt, wird der Steuersatz nach Abs. 1 Ziff. 2 ab dem Beginn des auf den Zeitpunkt 
der Feststellung folgenden Kalendermonats festgesetzt. Für Hunde, für die im 
Laufe eines Kalenderjahres die Eigenschaft als Kampfhund oder gefährlicher 
Hund wegfällt, wird der Steuersatz nach Abs. 1 Ziff. 1 ab dem Beginn des auf den 
Zeitpunkt der Feststellung des Wegfalls folgenden Kalendermonats festgesetzt. 

 
(4) Hunde, für die nach § 7 eine Steuerbefreiung gewährt wird, bleiben bei der Be-

rechnung der Anzahl der Hunde außer Betracht. 
 
 
 
 

§ 6 
Kampfhunde und gefährliche Hunde   

 
(1) Kampfhunde im Sinne dieser Satzung sind Hunde, bei denen aufgrund rassespe-

zifischer Merkmale, durch Zucht oder im Einzelfall wegen ihrer Haltung oder Aus-
bildung von einer gesteigerten Aggressivität und Gefährlichkeit gegenüber Men-
schen oder Tieren auszugehen ist. 

 
(2) Die Eigenschaft als Kampfhund wird aufgrund rassespezifischer Merkmale bei 

Hunden der folgenden Rassen und Gruppen sowie deren Kreuzungen untereinan-
der oder mit anderen Hunden vermutet, solange nicht der Ortspolizeibehörde für 
den einzelnen Hund nachgewiesen wird, dass dieser keine gesteigerte Aggressivi-
tät und Gefährlichkeit gegenüber Menschen oder Tieren aufweist: 

 
     -  American Staffordshire Terrier 
     -  Bullterrier 
     -  Pit Bull Terrier. 

 
(3) Die Eigenschaft als Kampfhund kann im Einzelfall insbesondere bei Hunden der 

folgenden Rassen sowie deren Kreuzungen untereinander oder mit anderen als 
den von Absatz 2 erfassten Hunden vorliegen, wenn Anhaltspunkte auf eine ge-
steigerte Aggressivität und Gefährlichkeit gegenüber Menschen oder Tieren hin-
weisen: 
 
 -   Bullmastiff 
 -   Staffordshire Bullterrier 

       -   Dogo Argentino 
       -   Bordeaux Dogge 
       -   Fila Brasileiro 
       -   Mastin Espanol 
       -   Mastino Napoletano 
       -   Mastiff 
       -   Tosa Inu. 
 
(4) Als gefährliche Hunde im Sinne dieser Verordnung gelten Hunde, die, ohne 

Kampfhunde gemäß Abs. 1 bis 3 zu sein, aufgrund ihres Verhaltens die Annahme 
rechtfertigen, dass durch sie eine Gefahr für Leben und Gesundheit von Men-
schen oder Tieren besteht. 
 



 -4-
 
Gefährliche Hunde sind insbesondere Hunde, die 
1.   bissig sind, 
2. in agressiver oder gefahrdrohender Weise Menschen oder Tiere anspringen 

oder  
3. zum unkontrollierten Hetzen oder Reißen von Wild oder Vieh oder anderen 

Tieren neigen.   
 
(5) Das Vorliegen der Voraussetzungen nach Abs. 3 und 4 wird durch die Ortspolizei-

behörde festgestellt. 
 
 

 
§ 7 

Steuerbefreiungen 
 
(1) Steuerbefreiung ist auf Antrag zu gewähren für das Halten von  
 
      1. Hunden, die ausschließlich dem Schutz und der Hilfe blinder, tauber oder sonst 

hilfsbedürftiger Personen dienen. Sonst hilfsbedürftig nach Satz 1 sind Perso-
nen, die einen Schwerbehindertenausweis mit den Merkzeichen B, BL, aG o-
der H besitzen. 

 
      2. Hunden, die die Prüfung für Rettungshunde oder die Wiederholungsprüfung mit 

Erfolg abgelegt haben und für den Schutz der Zivilbevölkerung zur Verfügung 
stehen. 

 
(2) Für Kampfhunde im Sinne von § 6 Abs. 1 bis 3 wird Steuerbefreiung nur nach 

Abs. 1 Ziff. 2 gewährt. Für gefährliche Hunde im Sinne von § 6 Abs. 4 wird keine 
Steuerbefreiung gewährt. 

 
 
 

§ 8 
Zwingersteuer 

 
(1) Von Hundezüchtern, die mindestens zwei rassereine Hunde der gleichen Rasse, 

darunter eine Hündin im zuchtfähigen Alter, zu Zuchtzwecken halten, wird die 
Steuer auf Antrag für die Hunde dieser Rasse nach § 5 Abs. 1 Ziff. 3 erhoben, 
wenn der Zwinger, die Zuchttiere und die gezüchteten Hunde in das Zuchtbuch 
einer von der Stadt anerkannten Hundezüchtervereinigung eingetragen sind. 

 
(2) Die Ermäßigung ist nicht zu gewähren, wenn in den letzten drei Kalenderjahren 

keine Hunde gezüchtet worden sind sowie für die Zucht von Kampfhunden und 
gefährlichen Hunden. 

 
 

 
§ 9 

Allgemeine Bestimmungen über Steuervergünstigungen 
 
(1) Für die Gewährung einer Steuerbefreiung oder Steuerermäßigung (Steuerver-

günstigung) sind die Verhältnisse bei Beginn des Kalenderjahres, in den Fällen 
des § 3 Abs. 1 diejenigen bei Beginn der Steuerpflicht maßgebend. 

Kommentar [E1]: Zum 
Nachweis der Taubheit genügt 
es, wenn im Schwerbehinder-
tenausweis die Merkmale RF 
für Rundfunkgebühren-
Befreiung eingetragen sind. 

Kommentar [E2]:  
B = Begleitperson 
Bl = Blind 
aG = außergewöhnlich Geh-
behindert 
H = Hilflos 
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(2) Die Steuervergünstigung ist zu versagen, wenn 
 

1. die Hunde, für die eine Steuervergünstigung in Anspruch genommen wird, für 
den angegebenen Verwendungszweck nicht geeignet sind, 

 
2. in den Fällen des § 8 Abs. 1 keine ordnungsmäßigen Bücher über den Be-

stand, den Erwerb und die Veräußerung der Hunde geführt werden oder wenn 
solche Bücher der Stadt nicht bis zum 31. März des jeweiligen Kalenderjahres 
vorgelegt werden. Wird der Zwinger erstmals nach dem Beginn des Kalender-
jahres betrieben, so sind die Bücher bei Antragstellung der jeweiligen Ermäßi-
gung vorzulegen. 

 
3. in den Fällen des § 7 Abs. 1 Nr. 2 die geforderte Prüfung nicht innerhalb von 

zwölf Monaten vor dem in Absatz 1 bezeichneten Zeitpunkt von den Hunden 
mit Erfolg abgelegt wurde. 

 
 
 

§ 10 
Festsetzung und Fälligkeit 

 
(1) Die Steuer wird durch Steuerbescheid festgesetzt und ist innerhalb eines Monats 

nach Bekanntgabe des Steuerbescheides zu entrichten. 
 
(2) In den Fällen der §§ 3 und 4 Abs. 3 ist die Steuer auf den der Dauer der Steuer-

pflicht entsprechenden Teilbetrag festzusetzen. 
 
(3) Endet die Steuerpflicht im Laufe des Jahres (§ 3 Abs. 2) und war die Steuer be-

reits  festgesetzt, ergeht ein Änderungsbescheid. 
 
 
 

§ 11 
Anzeigepflicht 

 
(1) Wer im Gemeindegebiet einen über drei Monate alten Hund hält, hat dies inner-

halb eines Monats nach dem Beginn der Haltung oder nachdem der Hund das 
steuerbare Alter erreicht hat der  Stadtkämmerei -Abteilung Steuerverwaltung- 
schriftlich  anzuzeigen. Wer zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser Satzung be-
reits einen Kampfhund oder einen gefährlichen Hund im Sinne von § 6 hält, hat 
dies innerhalb eines Monats nach diesem Termin der Stadtkämmerei -Abteilung 
Steuerverwaltung- schriftlich anzuzeigen. Jeder Hundehalter, dessen angemelde-
ter Hund nach Inkrafttreten dieser Satzung als Kampfhund oder gefährlicher Hund 
einzustufen ist, hat dies innerhalb eines Monats, nachdem die Voraussetzungen 
des § 6 vorliegen, der Stadtkämmerei -Abteilung Steuerverwaltung- schriftlich an-
zuzeigen. 

 
(2) Endet die Hundehaltung oder entfallen die Voraussetzungen für eine gewährte 

Steuervergünstigung, so ist dies der Stadtkämmerei -Abteilung Steuerverwaltung- 
innerhalb eines Monats schriftlich anzuzeigen. 

 
(3) Eine Verpflichtung nach Absatz 1 und 2 besteht nicht, wenn feststeht, daß die 

Hundehaltung vor dem Zeitpunkt, an dem die Steuerpflicht beginnt, beendet wird. 
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(4) Wird ein Hund veräußert, so ist in der Anzeige nach Absatz 2 der Name und die 

Anschrift des Erwerbers anzugeben. 
 
 

 
§ 12 

Hundesteuermarken 
 
(1) Für jeden Hund, dessen Haltung im Stadtgebiet angezeigt wurde, wird eine Hun-

desteuermarke, die Eigentum der Stadt  bleibt, ausgegeben. 
 
(2) Die Hundesteuermarken bleiben für die Dauer der Hundehaltung gültig. Die Stadt-

kämmerei -Abteilung Steuerverwaltung- kann durch öffentliche Bekanntmachung 
Hundesteuermarken für ungültig erklären und neue Hundesteuermarken ausge-
ben. 

 
(3) Hundezüchter, die zur Zwingersteuer nach § 8 herangezogen  werden, erhalten 

zwei Hundesteuermarken. 
 
(4) Der Hundehalter hat die von ihm gehaltenen, außerhalb des von ihm bewohnten 

Hauses oder des umfriedeten Grundbesitzes laufenden anzeigepflichtigen Hunde 
mit einer gültigen und sichtbar befestigten Hundesteuermarke zu versehen. 

 
(5) Endet eine Hundehaltung, so ist die Steuermarke mit der Anzeige über die Been-

digung der Hundehaltung innerhalb eines Monats an die Stadtkämmerei 
-Abteilung Steuerverwaltung zurückzugeben. 

 
(6) Bei Verlust einer Hundesteuermarke wird dem Halter eine Ersatzmarke gegen ei-

ne Gebühr von 10,00 DM (5,00 Euro)  ausgehändigt. Dasselbe gilt für den Ersatz 
einer unbrauchbar gewordenen Steuermarke; die unbrauchbar gewordene Steu-
ermarke ist zurückzugeben. Wird eine in Verlust geratene Steuermarke wieder 
aufgefunden, ist die Ersatzmarke unverzüglich an die Stadtkämmerei -Abteilung 
Steuerverwaltung- zurückzugeben. 

 
     

 
§ 13 

Ordnungswidrigkeiten 
 
Ordnungswidrig im Sinne des § 5a Abs. 2 Nr. 2 Kommunalabgabengesetz handelt, 
wer vorsätzlich oder leichtfertig einer Verpflichtung nach §§ 11 oder 12 dieser Satzung 
zuwiderhandelt. 

 
 
 

§ 14 
Inkrafttreten 

 
Diese Satzung tritt am 01. Januar 2001 in Kraft. Gleichzeitig tritt die Satzung über die 
Erhebung der Hundesteuer in der Fassung vom 22.10.1996 außer Kraft. Die genann-
ten Euro-Beträge treten zum 01. Januar 2002 in Kraft, gleichzeitig treten die genann-
ten DM-Beträge außer Kraft. 
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Hinweis: 
Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeord-
nung für Baden-Württemberg (GemO) oder von aufgrund der GemO erlassenen Ver-
fahrensvorschriften beim Zustandekommen dieser Satzung wird nach § 4 Abs. 4 Ge-
mO unbeachtlich, wenn sie nicht schriftlich innerhalb eines Jahres seit der Bekannt-
machung dieser Satzung gegenüber der Stadt geltend gemacht worden ist. 
 
Der Sachverhalt, der die Verletzung begründen soll, ist zu bezeichnen. Dies gilt nicht, 
wenn die Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung oder die 
Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind.  
 
 
 
Ludwigsburg, 15.11.2000  
.  
 
gez. Dr. Christof Eichert 
        Oberbürgermeister  
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